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(54) PULVER-DOSIEREINRICHTUNG

(57) Dargestellt und beschrieben ist unter anderem
eine Dosiereinrichtung (10) zur Dosierung und Zufüh-
rung eines Mediums (12) aus einem Behältnis (11) zu
einem Zielgerät (13), insbesondere zu einer Ge-
schirr-Spülmaschine, umfassend eine Steuerung (15),
mit der ein Ventil (16) an einer Wasserleitung (17) an-
sprechbar ist, um eine vorgegebene Menge an Wasser
über eine Abgabeöffnung (19) abzugeben, weiter umfas-
send eine Halterung (21) für das Behältnis (11), das eine
Austrittsöffnung (22) aufweist, in der ein Sieb (23) ange-
ordnet ist, welches das Medium (12) an einem Austritt
aus dem Behältnis (11) hindert, wobei die Abgabeöff-
nung (19) dem Sieb (23) benachbart angeordnet ist der-
art, dass das Sieb (23) mit dem aus der Abgabeöffnung
(19) tretenden Wasser (50) beaufschlagbar, insbeson-
dere besprühbar, ist, wobei infolge einer Beaufschlagung
des Siebes (23) Medium (12) in dem Wasser (50) lösbar
ist, und das gelöste Medium als Reinigungslösung (24)
dem Zielgerät (13) zuführbar ist, und weiter umfassend
eine Auffangvorrichtung (26) zur Aufnahme der Reini-
gungslösung (24) und zu deren Weiterleitung, insbeson-
dere unter Zuhilfenahme einer Schlauchleitung (27) an
das Zielgefäß, wobei die Auffangvorrichtung (26) einen
Trichter (28) umfasst, der unterhalb des Siebes (23) und
unterhalb der Abgabeöffnung (19) positioniert und be-
rührungsfrei von der Abgabeöffnung (19) und berüh-
rungsfrei von dem Sieb (23) beabstandet, angeordnet
ist, und der eine Trichteröffnung (52) mit einer lichten
Weite (30) aufweist, die die Abmessungen (33) der Aus-
trittsöffnung (22) in dem Behältnis (11) übersteigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich zunächst auf eine
Dosiereinrichtung nach Anspruch 1.
[0002] Dosiereinrichtungen werden von den Anmel-
dern bzw. von den mit den Anmeldern verbundenen Un-
ternehmen seit Jahrzehnten entwickelt und gefertigt.
[0003] Mittels einer Dosiereinrichtung kann ein Medi-
um, ggf. auch mehrere Medien, aus einem Behältnis,
oder aus mehreren Behältnissen, zu einem Zielgerät, ins-
besondere auch zu mehreren Zielgeräten, gefördert wer-
den.
[0004] Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbe-
sondere auf solche Dosiereinrichtungen, Systeme und
Verfahren, bei denen das Medium zunächst nicht in einer
flüssigen Ausgangsform, sondern als Feststoff, also in
fester Ausgangsform, z. B. als Pulver, oder als Block,
ggf. auch als gepresster oder zu einem Block gegossener
Reiniger, vorliegt.
[0005] Die Dosiereinrichtungen, die derartige Medien
dosieren, werden auch als Feststoff-Dosiergeräte be-
zeichnet.
[0006] Gemäß einer druckschriftlich nicht belegbaren
Dosiereinrichtung des Standes der Technik werden fest-
stoffförmige Chemikalien in einem Behältnis aufbewahrt,
das mit seiner Auslassöffnung nach unten in eine Halte-
rung eingesetzt wird. Die Auslassöffnung ist mit einem
Sieb, nach Art eines Gitters, verschlossen. Das Sieb oder
Gitter hindert das Medium an einem unmittelbaren Aus-
tritt aus der Austrittsöffnung.
[0007] Bei der druckschriftlich nicht belegbaren, vor-
bekannten Dosiereinrichtung des Standes der Technik
kann die Dosiereinrichtung über eine Steuerung ein Ven-
til, z. B. ein Magnetventil, ansprechen und öffnen und auf
diese Weise eine vorgegebene Menge an Wasser durch
eine Abgabeöffnung hindurch abgeben. Das Wasser
wird an das Sieb herangebracht, insbesondere ange-
sprüht, so dass das Wasser durch das Sieb, insbeson-
dere durch die Sieböffnungen hindurch, das Medium be-
netzen kann. Infolge dieses Benetzungsvorganges löst
sich das Medium in dem Wasser zu einer Lösung, ins-
besondere zu einer Reinigungslösung oder Reinigerlö-
sung.
[0008] Die Reinigungslösung wird über eine Auffang-
vorrichtung und eine Schlauchleitung dem Zielgerät zu-
geführt.
[0009] Bei der bekannten Dosiereinrichtung des Stan-
des der Technik sind den Anmeldern eine Reihe von
Nachteilen und Problemen aufgefallen.
[0010] Hiervon ausgehend besteht die Aufgabe der Er-
findung darin, die bekannte Dosiereinrichtung derartig
weiterzubilden, dass mit ihr eine verbesserte und insbe-
sondere sicherere Handhabung erreicht wird.
[0011] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 1.
[0012] Das Prinzip der Erfindung besteht im Wesent-
lichen darin, eine Auffangvorrichtung mit einem beson-
deren Trichter bereitzustellen. Der Trichter ist frei beab-

standet von der Abgabeöffnung und frei beabstandet von
dem Sieb angeordnet.
[0013] Bei der Dosiereinrichtung des Standes der
Technik hat sich die Auffangvorrichtung mit einem Trich-
ter oder mit einem sich an den Trichter anschließenden
Fortsatz bis unmittelbar an die Frischwasserleitung und
auch bis unmittelbar an die Abgabeöffnung heran er-
streckt. Auch erstreckte sich die Auffangvorrichtung bis
an das Behältnis bzw. bis an die Halterung des Behält-
nisses heran. Es bestand also ein Kontakt zwischen der
Auffangvorrichtung und der Wasserleitung bzw. dem Be-
hältnis.
[0014] Aufgrund des Kontaktes besteht das latente Ri-
siko, dass eine Verunreinigung mit Bakterien auftritt:
Die Bakterien können nämlich z. B. von dem Zielgefäß
oder von einem Bodenabschnitt, auf dem das Zielgefäß
steht, über die Schlauchleitung und die Auffangvorrich-
tung bis an die Frischwasserleitung und deren Abgabe-
öffnung heran kriechen oder propagieren.
[0015] Auch kann infolge eines Kontaktes der Auffang-
vorrichtung mit dem Behältnis über die Reinigerlösung
und ein Auftropfen auf die Abgabeöffnung eine Bakteri-
enmigration bis zur Abgabeöffnung nicht sicher ausge-
schlossen werden.
[0016] Kommt es allerdings zu einem Kontakt der Ab-
gabeöffnung mit Bakterien, kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Bakterien auch durch die Abgabeöffnung
hindurch in die Frischwasserleitung eintreten, und sich
dort verbreiten. Damit besteht das Risiko, dass das
Hauswassernetz mit Bakterien kontaminiert wird.
[0017] Die erfindungsgemäße Lösung sieht eine be-
rührungsfreie Beabstandung der Auffangvorrichtung so-
wohl relativ zu der Abgabeöffnung, und damit insbeson-
dere auch zu der Wasserleitung, vor, als auch zu der
Auslassöffnung am Behältnis, und damit auch zu dem
Behältnis bzw. auch zu der Halterung des Behältnisses,
vor.
[0018] Damit wird eine mögliche Kriechstrecke, ent-
lang der sich Bakterien ausbreiten könnten, zwischen
der Auffangvorrichtung und somit auch dem Zielgerät,
und der Abgabeöffnung sicher vermieden.
[0019] Die erfindungsgemäße Lösung gewährleistet
daher eine erheblich verbesserte Sicherheit einer erfin-
dungsgemäßen Dosiereinrichtung.
[0020] Ein Zielgerät im Sinne der vorliegenden Paten-
tanmeldung kann eine gewerbliche Geschirrspülmaschi-
ne sein, wie sie beispielsweise in Kantinen zum Einsatz
kommt. Es kann sich bei dem Zielgerät aber um jede
geeignete Spülmaschine handeln, mit der Geschirr und
Besteck oder andere zu reinigende Gegenstände gerei-
nigt werden können.
[0021] Von der Erfindung sind auch Zielgeräte um-
fasst, die von einer Waschmaschine, z. B. einer textilen
Waschmaschine, insbesondere einer gewerblichen,
Waschmaschine bereitgestellt sind.
[0022] Auch andere Reinigungsgeräte, bei denen eine
Zuführung von Medien erfolgen soll, die als Feststoff vor-
liegen, sind als Zielgeräte von der Erfindung umfasst.
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[0023] Die Erfindung nach Anspruch 1 ermöglicht ei-
nen dauerhaften Betrieb einer Dosiereinrichtung für von
Feststoffen bereit gestellten Medien, ohne das Erforder-
nis, eine gesonderte Rohr-Trenn-Einrichtung vorzuse-
hen. Eine solche Rohr-Trenn-Einrichtung, die eine Fall-
strecke für das Frischwasser umfasst, ist an sich be-
kannt, verursacht aber zusätzliche Kosten.
[0024] Die erfindungsgemäße Dosiereinrichtung kann
freilich auch in Kombination mit einer solchen Rohr-
Trenn-Einrichtung verwendet werden.
[0025] Von der Erfindung sind Dosiereinrichtungen
umfasst, mit denen nur ein bestimmtes Medium aus ei-
nem bestimmten Behältnis zu einem Zielgerät zugeführt
werden.
[0026] Von der Erfindung sind gleichermaßen Dosier-
einrichtungen umfasst, mit denen mehrere, ggf. auch un-
terschiedliche Medien, aus einem oder aus mehreren Be-
hältnissen zu einem oder zu mehreren Zielgeräten ge-
fördert werden können.
[0027] Die Steuerung der Dosiereinrichtung kann ei-
nen Prozessor umfassen oder von einem Prozessor ge-
bildet sein, oder eine andere Recheneinheit umfassen.
Die Steuerung kann, soweit die Dosiereinrichtung eine
Pumpe aufweist, mit einer Steuereinheit der Pumpe zu-
sammenfallen oder von dieser gesondert bereitgestellt,
aber mit dieser verbunden sein.
[0028] Mit der Steuerung kann ein Ventil an einer Was-
serleitung angesprochen werden. Die Wasserleitung ist
vorzugsweise eine Frischwasserleitung, unter Umstän-
den auch eine Brauchwasserleitung.
[0029] Das Ventil kann z. B. von einem Magnetventil
oder einem Solenoidventil bereitgestellt sein.
[0030] Die Steuerung kann das Ventil öffnen und/oder
schließen.
[0031] Über die Steuerung des Ventils kann aus der
Wasserleitung heraus eine vorgegebene Menge an
Wasser über eine Abgabeöffnung abgegeben werden.
Die Abgabeöffnung kann beispielsweise von einer
Sprühdüse bereitgestellt sein oder eine solche umfas-
sen.
[0032] Zu der erfindungsgemäßen Dosiereinrichtung
kann eine Halterung für ein Behältnis gehören, ggf. auch
eine Halterung für mehrere Behältnisse. Die Halterung
kann beispielsweise wandseitig angebracht werden.
[0033] Das Behältnis umfasst eine Austrittsöffnung,
die im montierten Zustand des Behältnisses, also dann,
wenn das Behältnis in die vorgesehene Halterung ein-
gesetzt ist, zu einem Boden hin orientiert ist.
[0034] In der Öffnung kann ein Sieb angeordnet sein.
Das Sieb kann die Austrittsöffnung vollständig verschlie-
ßen. Das Sieb kann Sieböffnungen aufweisen, durch die
hindurch Medium, sofern sich dieses infolge einer Be-
netzung mit dem Wasser in Wasser gelöst hat, als Rei-
nigungslösung austreten kann.
[0035] Die Abgabeöffnung ist dem Sieb gegenüber,
benachbart, angeordnet.
[0036] Vorteilhafterweise ist die Abgabeöffnung unter-
halb des Siebes angeordnet, aber seitlich versetzt zu

dem Sieb positioniert, um zu verhindern, dass Reini-
gungslösung aus dem Sieb heraus auf die Abgabeöff-
nung trifft.
[0037] Die Auffangvorrichtung, bzw. auch der Trichter,
können aus beliebigen geeigneten Materialien, bei-
spielsweise aus Kunststoff oder Metall, bereitgestellt
sein.
[0038] Der Trichter ist erfindungsgemäß unterhalb des
Siebes und unterhalb der Abgabeöffnung positioniert.
[0039] Der Trichter ist insbesondere berührungsfrei
von der Abgabeöffnung beabstandet.
[0040] Es wird damit jegliche Kontaktierung der Auf-
fangvorrichtung und der Abgabeöffnung ausgeschlos-
sen, um die Migration von Bakterien zu der Abgabeöff-
nung zu verhindern.
[0041] Gleichermaßen ist der Trichter berührungsfrei
von dem Sieb beabstandet. Damit wird zugleich jegliche
Kontaktierung der Auffangvorrichtung mit dem Sieb ver-
hindert, so dass eine Kriechstrecke für Bakterien zwi-
schen der Auffangvorrichtung und dem Sieb verhindert
wird.
[0042] Die Trichteröffnung weist erfindungsgemäß ei-
ne lichte Weite auf, die die Abmessungen der Austritts-
öffnung in dem Behältnis übersteigt. Insbesondere ist die
Trichteröffnung mit einer solchen lichten Weite ausge-
stattet, dass diese die Abmessungen der Austrittsöff-
nung in dem Behältnis deutlich übersteigt.
[0043] Damit wird verhindert, dass Reinigungsflüssig-
keit aus dem Sieb heraustropft, und auf den Boden trifft,
und somit nicht in die Trichteröffnung gelangt.
[0044] Ein Trichter im Sinne der vorliegenden Paten-
tanmeldung ist ein Element, das einen sich verkleinern-
den Querschnitt aufweist. Ein Trichter kann rotations-
symmetrisch ausgebildet sein, oder einen von einem
kreisförmigen Querschnitt abweichenden, z. B. quadra-
tischen Querschnitt aufweisen.
[0045] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist die Abgabeöffnung von einer Sprühdüse
bereitgestellt. Hierdurch kann die Abgabeöffnung beab-
standet von dem Sieb angeordnet werden.
[0046] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist die Abgabeöffnung innerhalb der
lichten Weite des Trichters angeordnet. Dies bietet die
Möglichkeit, Flüssigkeiten, die von der Abgabeöffnung
oder von der Abgabeöffnung benachbarten Bereichen
der Wasserleitung herabtropfen, ebenfalls aufzufangen.
[0047] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist ein freier Rand des Trichters un-
terhalb der Abgabeöffnung angeordnet. Dies ermöglicht
die Bereitstellung einer Kriechverhinderung zwischen
Auffangvorrichtung und Abgabeöffnung für Bakterien.
[0048] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist zwischen der Auffangvorrichtung
und dem Zielgerät eine Pumpe zur Förderung der Rei-
nigungslösung zu dem Zielgerät angeordnet. Dies bietet
die Möglichkeit einer besonders vorteilhaften Förderung
der Reinigungsflüssigkeit. Auf diese Weise kann auf die
Einhaltung von Mindesthöhen zwischen Auffangvorrich-
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tung und einem Einlass für eine Schlauchleitung an der
Spülmaschine oder an einem anderen Zielgerät verzich-
tet werden.
[0049] Die Erfindung bezieht sich des Weiteren auf ein
Verfahren nach Anspruch 6.
[0050] Dieser Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren anzugeben, das gegenüber einem Verfah-
ren des Standes der Technik zum Betreiben einer Do-
siereinrichtung, welches druckschriftlich nicht belegbar
ist, eine verbesserte Handhabung bietet.
[0051] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 6.
[0052] Zur Erörterung und Darstellung der Merkmale
der Erfindung kann auf die Ausführungen zu den Ansprü-
chen 1 bis 5 zur Vermeidung von Wiederholungen ver-
wiesen werden, die für diese Erfindung gleichermaßen
und analog gelten sollen.
[0053] Die Erfindung bezieht sich des Weiteren auf ein
System nach Anspruch 7.
[0054] Dieser Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein druckschriftlich nicht belegbares, vorbekanntes Sys-
tem, welches eingangs bereits beschrieben worden ist,
derartig weiterzubilden, dass es eine verbesserte Hand-
habung bietet.
[0055] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 7.
[0056] Zur Erörterung und Darstellung der Merkmale
der Erfindung kann auf die Ausführungen zu den Ansprü-
chen 1 bis 5 zur Vermeidung von Wiederholungen ver-
wiesen werden, die für diese Erfindung gleichermaßen
und analog gelten sollen.
[0057] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
bezieht sich die Erfindung auf eine Dosiereinrichtung
nach Anspruch 8.
[0058] Ausgehend von dem eingangs beschriebenen
Stand der Technik, liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, die bekannte Dosiereinrichtung derartig weiter-
zubilden, dass mit ihr eine verbesserte und insbesondere
sicherere Handhabung erreicht wird.
[0059] Die Erfindung löst die Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 8.
[0060] Zur Erörterung und Darstellung der Merkmale
der Erfindung kann auf die Ausführungen zu den Ansprü-
chen 1 bis 5 zur Vermeidung von Wiederholungen ver-
wiesen werden, die für diese Erfindung gleichermaßen
und analog gelten sollen.
[0061] Das Prinzip der Erfindung besteht im wesentli-
chen darin, zwischen der Auffangvorrichtung und dem
Zielgerät eine Pumpe, insbesondere eine Schlauchpum-
pe, vorzusehen.
[0062] Bei der Vorrichtung des Standes der Technik
war es erforderlich, dass die Auffangvorrichtung um eine
bestimmte Strecke oberhalb des Einlasses des Zielge-
rätes für die Schlauchleitung angeordnet ist. Es musste
also eine Fallstrecke für die Reinigungslösung vorhan-
den sein, um für eine ausreichend sichere Zuführung der
Reinigungslösung von der Auffangvorrichtung zu dem
Zielgerät zu sorgen.

[0063] Tatsächlich war eine solche Mindesthöhe
bauseitig vorgeschrieben.
[0064] Bei verschiedenen Einbausituationen vor Ort
wurden diese Einbauregeln aber häufig nicht eingehal-
ten, sei es aufgrund von Einbauproblemen, oder auf-
grund von mangelndem Unterbringungsraum.
[0065] Mit der erfindungsgemäßen Anordnung einer
Pumpe kommt es nunmehr nicht mehr darauf an, ob zwi-
schen der Auffangvorrichtung und dem Einlass für die
Schlauchleitung an dem Zielgerät eine Mindesthöhe be-
reitgestellt wird oder nicht. Die Pumpe, insbesondere
Schlauchpumpe, kann die Reinigerlösung unabhängig
von der Einbausituation sicher zum Zielgerät fördern.
[0066] Im Übrigen versteht sich die Erfindung nach An-
spruch 8 unter Verweis auf die obigen Ausführungen, auf
die zur Vermeidung von Wiederholungen zurückgegrif-
fen werden kann.
[0067] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfah-
ren nach Anspruch 11.
[0068] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zum Betreiben der eingangs geschilderten, vorbekann-
ten, druckschriftlich nicht belegbaren, Dosiereinrichtung.
[0069] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren an-
zugeben, mit dem die Handhabung verbessert und si-
cherer wird.
[0070] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 11.
[0071] Zur Erörterung und Darstellung der Merkmale
der Erfindung kann auf die Ausführungen zu den Ansprü-
chen 1 bis 10 zur Vermeidung von Wiederholungen ver-
wiesen werden, die für diese Erfindung gleichermaßen
und analog gelten sollen.
[0072] Die Erfindung betrifft des weiteren ein System
nach Anspruch 12.
[0073] Die Erfindung geht aus von einem System des
Standes der Technik, welches die eingangs beschriebe-
ne, druckschriftlich nicht belegbare, Dosiereinrichtung
verwendet.
[0074] Ausgehend von dem bekannten System des
Standes der Technik besteht die Aufgabe der Erfindung
darin, das System derartig weiterzuentwickeln, dass es
eine vereinfachte Handhabung bietet.
[0075] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 12.
[0076] Zur Erörterung und Darstellung der Merkmale
der Erfindung kann auf die Ausführungen zu den Ansprü-
chen 1 bis 11 zur Vermeidung von Wiederholungen ver-
wiesen werden, die für diese Erfindung gleichermaßen
und analog gelten sollen.
[0077] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den nicht zitierten Unteransprüchen, sowie anhand
der nun folgenden Beschreibung der in den Zeichnungen
dargestellten Ausführungsbeispiele. Darin zeigen:

Fig.1 in einer schematischen teilgeschnittenen
blockschaltbildartigen Darstellung eine Dosier-
einrichtung des Standes der Technik zur Do-
sierung von Medien in Form von Feststoffen,

5 6 



EP 3 936 025 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Dosiereinrichtung und eines
erfindungsgemäßen Systems in einer schema-
tischen teilgeschnittenen blockschaltbildarti-
gen Darstellung, ähnlich der Fig. 1, wobei die
Auffangvorrichtung für die Reinigungsflüssig-
keit einen Trichter umfasst, der von der Abga-
bevorrichtung und von der Auslassöffnung für
das Behältnis berührungsfrei beabstandet an-
geordnet ist, und

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Dosiereinrichtung in einer Dar-
stellung gemäß Fig. 2, die eine Pumpe zwi-
schen der Auffangvorrichtung und dem Zielge-
rät vorsieht.

[0078] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
nachfolgenden Figurenbeschreibung, auch unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen, beispielhaft beschrieben.
Dabei werden der Übersichtlichkeit halber - auch soweit
unterschiedliche Ausführungsbespiele betroffen sind -
gleiche oder vergleichbare Teile oder Elemente oder Be-
reiche mit gleichen Bezugszeichen, teilweise unter Hin-
zufügung kleiner Buchstaben, bezeichnet.
[0079] Merkmale, die nur in Bezug zu einem Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben, dargestellt oder offenbart
sind, können im Rahmen der Erfindung auch bei jedem
anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung vorgesehen
werden. Derartig geänderte Ausführungsbeispiele sind -
auch wenn sie in den Zeichnungen nicht dargestellt sind
- von der Erfindung mit umfasst.
[0080] Alle offenbarten Merkmale sind für sich erfin-
dungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung
wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehöri-
gen Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung)
sowie der zitierten Druckschriften und der beschriebenen
Vorrichtungen des Standes der Technik inhaltlich voll-
umfänglich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, einzel-
ne oder mehrere Merkmale der dort offenbarten Gegen-
stände in einen oder in mehrere Ansprüche der vorlie-
genden Anmeldung mit aufzunehmen. Auch solche ge-
änderten Ausführungsbeispiele sind - auch wenn sie in
den Zeichnungen nicht dargestellt sind - von der Erfin-
dung mit umfasst.
[0081] Zunächst soll anhand der Fig. 1 eine Dosierein-
richtung 110 des Standes der Technik erläutert werden,
wie sie eingangs der vorliegenden Patentanmeldung er-
wähnt ist:
Die Dosiereinrichtung 110 umfasst eine Steuerung 115,
die ein Ventil 116 ansprechen kann, und dieses öffnen
kann. Das Ventil 116 öffnet eine Wasserleitung 117. Im
Zuge der Öffnung des Ventils 116 wird durch eine Abga-
beöffnung 119 hierdurch Wasser abgegeben.
[0082] Zu der Dosiereinrichtung 110 gehört ein Behält-
nis 111, in dem sich ein Medium 112 befindet. Das Be-
hältnis 111 weist eine Austrittsöffnung 122 auf, die von
einem Sieb 123 versperrt ist.

[0083] Das Medium 112 ist ein Feststoff, z. B. ein
Block, beispielsweise ein gepresster Block, oder pulver-
förmig.
[0084] Das Sieb 123 weist eine Vielzahl von Sieböff-
nungen auf, die derartig bemessen sind, dass das Me-
dium 112 durch dieses nicht hindurchtreten kann.
[0085] Erst, wenn das von der Abgabeöffnung 119 ab-
gegebene Wasser das Sieb 123 beaufschlagt, benetzt,
und das Wasser durch die Sieböffnungen hindurchtreten
kann, werden Bestandteile des Mediums 112 in dem
Wasser gelöst, und tropfen in eine Auffangvorrichtung
126. Die so gebildete Reinigungslösung oder Reiniger-
lösung 124 wird über eine Schlauchleitung 127 einem
Zielgerät 113 zugeführt. Das Zielgerät kann beispiels-
weise eine Spülmaschine sein.
[0086] Die Auffangvorrichtung 126 umfasst bei der Do-
siereinrichtung 110 des Standes der Technik einen Trich-
ter 128, der über Wandabschnitte 198 bis heran an das
Sieb 123 bzw. bis an eine Halterung für das Behältnis
bzw. bis an das Behältnis 111 herangeführt ist.
[0087] Die Abgabeöffnung 119 durchgreift oder durch-
steckt eine Öffnung in der Auffangvorrichtung 126.
[0088] Die Auffangvorrichtung 126 umfasst insoweit
auch Wandabschnitte 199, die sich bis an die Abgabe-
öffnung 119 heran erstrecken.
[0089] Es besteht beim Stand der Technik also ein
Kontakt zwischen dem Trichter 128 und der Abgabeöff-
nung 119 und ein Kontakt zwischen dem Trichter 128
und der Austrittsöffnung 122 über das Behältnis 111 bzw.
die Halterung für das Behältnis.
[0090] Im Folgenden soll anhand der Fig. 2 ein erstes
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Dosier-
einrichtung 10 und ein erstes Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Systems 53a erläutert und be-
schrieben werden:
Die erfindungsgemäße Dosiereinrichtung 10 umfasst ei-
ne Steuerung 15, die über eine Steuerungsleitung 44a
mit einem Ventil 16 verbunden ist. Das Ventil 16 kann z.
B. ein Magnetventil, insbesondere ein Solenoidventil,
sein. Das Ventil 16 ist an einer Wasserleitung 17 ange-
bracht, die mit einem Hauswasser-Netzanschluss 18
verbunden ist.
[0091] Das Ventil 16 kann geöffnet und geschlossen
werden.
[0092] Wenn das Ventil 16 durch eine Ansteuerung
von der Steuerung 15 geöffnet wird, kann die Wasser-
leitung 17 über eine Abgabeöffnung 19 Wasser 50 ab-
geben.
[0093] Die Wasserleitung 17 ist im Bereich der Abga-
beöffnung 19 über eine Befestigungseinrichtung 40
bauseitig festgelegt, z. B. wandseitig befestigt.
[0094] Zu der erfindungsgemäßen Dosiereinrichtung
10 gehört des weiteren eine Halterung 21 für ein Behält-
nis 11. Das Behältnis 11 ist nach Art einer Flasche aus-
gebildet, und mit einer Austrittsöffnung 22 versehen, die
in dem Zustand gemäß Fig. 2 nach unten hin, zu einem
Boden 48 eines Gebäuderaumes hin, gerichtet ist. In der
Austrittsöffnung 22 ist ein Sieb 23 oder eine Art Gitter
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angeordnet. Das Sieb 23 weist Sieböffnungen auf.
[0095] In dem Behältnis 11 befindet sich ein Medium
12, insbesondere ein Feststoff, z. B. in Pulverform oder
in Blockform. Es kann sich dabei um eine beliebige Che-
mikalie handeln, insbesondere um einen Reiniger, der
für einen Reinigungs- oder Spülprozess benötigt wird.
[0096] Mit der erfindungsgemäßen Dosiereinrichtung
10 soll eine gewünschte Menge an Medium 12 gelöst
und zu einem Zielgerät 13 transportiert werden. Das Ziel-
gerät 13 ist bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 von
einer Spülmaschine 14 bereitgestellt.
[0097] Angedeutet ist bei dem Zielgerät 13 ein Pro-
grammwahlschalter 45a bzw. ein Startschalter 45b, und
eine zielgerätseitige Steuerung 41. Die Steuerung 41 ist
über eine Steuerungsleitung 44b mit der Steuerung 15
der Dosiereinrichtung 10 verbunden.
[0098] Angedeutet ist bei dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 2, dass die Spülmaschine 14 einen oder mehrere
Geschirrwagen 46a, 46b oder Besteckschubladen auf-
weist, in dem zu reinigendes Geschirr 47 dargestellt ist.
Die Spülmaschine 14 kann eine herkömmliche oder eine
Haushaltsspülmaschine oder insbesondere eine ge-
werbliche Spülmaschine 14 sein.
[0099] Von der Erfindung ist auch umfasst, wenn an
die Dosiereinrichtung 10 mehrere Zielgeräte ange-
schlossen sind, was in den Figuren aber nicht dargestellt
ist.
[0100] Anstelle einer Spülmaschine 14 kann das Ziel-
gerät 13 auch von einer Waschmaschine oder eine an-
deren Reinigungseinrichtung oder Reinigungsmaschine
bereitgestellt sein.
[0101] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 wird
von der Abgabeöffnung 19 Wasser 50 abgegeben. Die
Abgabeöffnung 19 ist bei dem Ausführungsbeispiel in
den Figuren 2 und 3 als Sprühdüse 20 ausgebildet. Die
Abgabeöffnung 19 ist unterhalb der Austrittsöffnung 22
und auch unterhalb des Siebes 23 und von diesem be-
abstandet angeordnet.
[0102] Aufgrund des in der Wasserleitung 17 befindli-
chen Drucks kann das Wasser 50 nach oben und zur
Seite hin, wie in Fig. 2 schematisch angedeutet, abge-
geben werden.
[0103] Das aus der Abgabeöffnung 19 austretende
Wasser 50 beaufschlagt das Sieb 23 und kann teilweise
auch durch die nicht dargestellten Sieböffnungen hin-
durch treten und mit dem Medium 12 in Kontakt treten.
Das Medium 12 kann infolge des Eintretens des Wassers
50 gelöst werden und, wie durch die Tropfen 25a, 25b,
25c, 25d dargestellt, heruntertropfen. Die Tropfen bilden
zusammen mit den Wasseranteilen eine Reinigungslö-
sung 24, die dem Zielgerät 13, insbesondere zu einem
vorgegebenen Zeitpunkt und in einer vorgegebenen
Menge, zugeführt werden soll.
[0104] Angemerkt sei, dass die Steuerung 15 der Do-
siereinrichtung 10 insbesondere dann das Ventil 16 an-
spricht um Wasser 50 austreten zu lassen, wenn von
dem Zielgerät 13 ein entsprechendes Kommando erhal-
ten worden ist.

[0105] Wie Fig. 2 zeigt, ist unterhalb der Abgabeöff-
nung 19 und unterhalb der Austrittsöffnung 22 des Be-
hältnisses 11 eine Auffangvorrichtung 26 angeordnet.
[0106] Diese umfasst einen Trichter 28, der über eine
Schlauchleitung 27 mit dem Zielgerät 13 verbunden ist.
[0107] Ein erster Aspekt der Erfindung bezieht sich auf
die besondere Positionierung und Ausbildung des Trich-
ters 28:
Gemäß Fig. 2 ist ein freier Rand des Trichters insgesamt
mit dem Bezugszeichen 29 bezeichnet.
[0108] Dieser freie Rand 29 des Trichters 28 ist aus-
weislich Fig. 2 sowohl unter einem Abstand 32 von dem
Sieb 23 beabstandet, als auch unter einem Abstand 31
von der Abgabeöffnung 29 beabstandet.
[0109] Der Trichter 28 ist also berührungsfrei zu der
Abgabeöffnung 19 und berührungsfrei zu dem Sieb 23
angeordnet.
[0110] Zugleich ist der freie Rand 29 des Trichters 28,
wie auch der Trichter 28 insgesamt, berührungsfrei zu
der Wasserleitung 17 und auch berührungsfrei und be-
abstandet zu der Halterung 21 für das Behältnis 11 und
auch beabstandet und berührungsfrei zu dem Behältnis
11 und beabstandet und berührungsfrei zu der Haltung
21 für das Behältnis angeordnet.
[0111] Infolge dieser Beabstandung wird jeglicher un-
mittelbarer Kontakt zwischen der Auffangvorrichtung 26
und der Abgabeöffnung 19 sicher verhindert. Bakterien,
die sich ausgehend vom Zielgerät 13 über die Schlauch-
leitung 27, z. B. an deren Außenseite, entlang der Auf-
fangvorrichtung 26 durch Kriechen bewegen können,
können also die Abgabeöffnung 19 nicht erreichen, und
können daher niemals die Wasserleitung 17 kontaminie-
ren.
[0112] Es ist daher z. B. nicht erforderlich, bei einer
Dosiereinrichtung gemäß Fig. 10 stromaufwärts oder
stromabwärts des Ventils 16 eine Rohr-Trenn-Einrich-
tung vorzusehen.
[0113] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist der Trichter 28 bei dem Ausführungsbeispiel der
Fig. 2 eine Trichteröffnung 52 mit einer besonders gro-
ßen lichten Weite 30 auf.
[0114] Wie sich aus der Darstellung der Fig. 2 ergibt,
ist die Öffnungsweite oder lichte Weite 30 des Trichters
28 derartig bemessen, dass diese die Abmessungen 33
der Austrittsöffnung 22 übersteigt, insbesondere deutlich
übersteigt.
[0115] Unter einer deutlichen Übersteigung wird ins-
besondere eine lichte Weite verstanden, die mehr als
10%, vorteilhafterweise mehr als 20%, weiter vorteilhaf-
terweise mehr als 30%, weiter vorteilhafterweise mehr
als 40 % größer ist, als die Abmessungen 33 der Aus-
trittsöffnung 22.
[0116] Hierdurch wird erreicht, dass jegliche Anteile an
Wasser 50 und Reinigungsflüssigkeit 24 tatsächlich auf
die Innenflächen oder Innenwände 49 des Trichters 28
gelangen.
[0117] Ein weiteres Ausführungsbespiel einer erfin-
dungsgemäßen Dosiereinrichtung 10 und eines erfin-
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dungsgemäßen Systems 53b ist in Fig. 3 dargestellt.
[0118] Zur Vermeidung von Wiederholungen kann für
die übereinstimmenden Teile, Elemente und Bereiche
des Ausführungsbeispiel der Fig. 3 auf die entsprechen-
den vorherigen Passagen zu der Beschreibung des Aus-
führungsbeispiels der Fig. 2 verwiesen werden.
[0119] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 besteht
aber folgender Unterschied:
Die Auffangvorrichtung 26 umfasst - wie bei dem Aus-
führungsbeispiel der Fig. 2 - einen Trichter 28, der über
eine Schlauchleitung 27 mit einem Einlass 38 für die
Schlauchleitung 27 an dem Zielgerät 13 verbunden ist.
[0120] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist zwi-
schen der Auffangvorrichtung 26 und dem Einlass 38,
insbesondere zwischen dem Trichter 28 und dem Einlass
38, eine Pumpe 35, insbesondere eine Schlauchpumpe,
angeordnet.
[0121] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 weist
die Pumpe 35 einen Einlass 36 und einen Auslass 37
auf. Die Pumpe verfügt über einen Motor 42, der einen
Rotor 51 antreibt, der in herkömmlicher Weise mit seinen
Walzen propagierend den innerhalb der Pumpe 35 ver-
laufenden Schlauchabschnitt 54 drückt oder quetscht
und auf diese Weise die Reinigungslösung 24 durch die
Pumpe 35 hindurch in zu dem Zielgerät 13 fördert.
[0122] Die Pumpe 35 umfasst bei dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 3 eine Steuereinheit 34. Diese steht über
eine Steuerleitung 44c mit der Steuerung 15 in Verbin-
dung.
[0123] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 kann
die Steuereinheit 34 der Pumpe 35 auch die Aufgaben
der Steuerung 15 mit übernehmen, bzw. die Steuerung
15 kann mit der Steuerung 34 verschmelzen, oder zu
einem Bauteil zusammengefasst sein. Auch kann die
Steuereinheit 15 innerhalb der Pumpe 35 oder an der
Pumpe 35 angeordnet sein.
[0124] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist zwi-
schen dem unteren Ende 55 des Trichters 28 und dem
Einlass 38 am Zielgerät 13 eine Mindesthöhe MH vorge-
sehen. Diese Mindesthöhe, oder Fallstrecke, ist bausei-
tig erforderlicherweise einzuhalten, um dafür zu sorgen,
dass auch tatsächlich die Reinigungslösung 24 auf vor-
geschriebene Weise dem Zielgerät 13 zugeleitet werden
kann.
[0125] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist in-
folge der Anordnung einer Pumpe 35 eine solche Min-
desthöhe MH nicht mehr einzuhalten.
[0126] Hier kann vorgesehen sein, dass das untere En-
de 55 des Trichters 28 eine bei dem Stand der Technik
erforderliche Mindesthöhe in Bezug auf den Einlass 38
unterschreitet.
[0127] Der tatsächliche Abstand TA zwischen dem un-
teren Ende 55 des Trichters 28 und dem Einlass 38 bei
dem Zielgerät 13 kann ausweislich Fig. 3 kleiner als die
Mindesthöhe gemäß Fig. 2 sein.
[0128] Von der Erfindung ist auch umfasst, wenn das
untere Ende 55 des Trichters 28 unterhalb der Einlass-
öffnung 38 an dem Zielgerät 13 oder auf gleicher Höhe

angeordnet ist. Letzteres ist aber in den Figuren nicht
dargestellt.
[0129] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist der
Auslass 37 der Pumpe 35 unterhalb des Einlasses 38 an
dem Zielgerät 13 angeordnet.
[0130] Auch dies ist nicht zwingend erforderlich.
[0131] Der Auslass 37 der Pumpe 35 kann auch ober-
halb des Einlasses 38 oder auf gleicher oder etwa glei-
cher Höhe wie der Einlass 38 angeordnet sein.
[0132] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 und 3
ist das Zielgerät 13 auf einem Boden 48 angeordnet.
[0133] Bei weiteren nicht dargestellten Ausführungs-
beispielen der Erfindung kann das Zielgerät 13 auch be-
abstandet vom Boden, ggf. auch wandseitig montiert, an-
geordnet sein.
[0134] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist die
Pumpe 35 ebenfalls an dem Boden angeordnet. Bei wei-
teren nicht dargestellten Ausführungsbeispielen der Er-
findung kann die Pumpe 35 auch wandseitig, oder frei
im Raum hängend, oder jedenfalls von dem Boden 48
beabstandet, angeordnet sein.
[0135] Von der Erfindung ist weiter umfasst, wenn die
Dosiereinrichtung 35 fest relativ zu dem Zielgerät 13 an-
geordnet ist.
[0136] Das Ausführungsbeispiel der Fig. 3 stellt eine
Pumpe 35 nur schematisch dar. In den Inhalt der vorlie-
genden Patentanmeldung soll auch der Inhalt der folgen-
den Anmeldungen der Anmelder mit eingeschlossen
werden, die weitere Details von im Rahmen dieser Erfin-
dung einsetzbaren Pumpen und anderer Besonderhei-
ten von Dosiereinrichtungen offenbaren:
DE 10 2011 108 396 A1, DE 10 2011 119 021 A1, DE10
2011 122 921 A1, WO 2013/075692, DE 10 2012 012
913 A1, WO 2014/000726, DE 10 2013 008 973 A1, DE
10 2013 022 329 A1, DE 10 2014 002 560 A1, DE 10
2014 010 126 A1, EP 2 966 299 A1, DE 10 2015 110
862 A1, DE 10 2015 107 105 A1, EP 3 091 114 A1, DE
10 2015 107 976 A1, DE 10 2016 102 829 A1, DE 10
2017 114 767 A1, DE 10 2017 103 168 A1, DE 10 2016
125 928 A1, DE 10 2017 114 665 A1, DE 10 2018 106
045 A1, DE 10 2018 110 155 A1, DE 10 2018 113 644
A1, DE 10 2018 122 651 A1, DE 10 2020 107 555 A1,
DE 10 2020 106 712 A1, DE 10 2020 107 558 A1, DE
10 2020 113 828 A1, DE 10 2020 115 590 A1.
[0137] Der Offenbarungsgehalt all dieser Schutz-
rechtsanmeldungen wird hiermit in den Offenbarungsin-
halt der vorliegenden Patentanmeldung mit eingeschlos-
sen, dies auch zu dem Zweck, um bei Bedarf einzelne
oder mehrere Merkmale der vorbezeichneten Anmeldun-
gen in den Inhalt der vorliegenden Patentanmeldung,
auch in den Inhalt der Patentansprüche der vorliegenden
Anmeldung mit aufzunehmen.
[0138] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 kann
die Dosiereinrichtung 11 optional auch einen nicht dar-
gestellten Tank zur Aufnahme und Aufbewahrung von
Reinigungsflüssigkeit 24 umfassen, der insbesondere
der Pumpe 35 vorgeschaltet ist. Hier kann Feststoffrei-
niger 12 auf Vorrat angesprüht und zur Bereitstellung
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einer Reinigerlösung 24 gelöst werden. Die Reinigerlö-
sung 24 wird in dem Tank gesammelt und aufbewahrt,
bis das Zielgerät 13 Reinigerlösung 24 anfordert. Dann
kann die Pumpe 35 die Reinigerlösung 24 zum Zielgerät
13 in der gewünschten Menge fördern.
[0139] Bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 2 und
3 weist die Auffangvorrichtung 26 eine Halterung 56 auf,
die z. B. zur wandseitigen Montage vorgesehen, dies ins-
besondere um eine definierte Positionierung des Trich-
ters 28 relativ zu der Halterung 21 für das Behältnis 11
zu gewährleisten.
[0140] Bei den Ausführungsbeispielen der Erfindung
gemäß den Fig. 2 und 3 können die Halterung 21 für das
Behältnis 11, die Halterung 56 für die Auffangvorrichtung
26 und die Halterung 40 für die Abgabeöffnung 19 ge-
sondert voneinander bereitgestellt sein, und jeweils eine
bauseitige Montage ermöglichen.
[0141] Von der Erfindung ist aber auch umfasst, wenn
einige oder mehrere der Halterungsvorrichtungen 21, 56,
40 zusammengefasst sind und eine gemeinsame oder
eine miteinander verbundene Montagefläche bereitstel-
len.

Patentansprüche

1. Dosiereinrichtung (10) zur Dosierung und Zuführung
eines Mediums (12) aus einem Behältnis (11) zu ei-
nem Zielgerät (13), insbesondere zu einer Geschirr-
Spülmaschine, umfassend eine Steuerung (15), mit
der ein Ventil (16) an einer Wasserleitung (17) an-
sprechbar ist, um eine vorgegebene Menge an Was-
ser über eine Abgabeöffnung (19) abzugeben, wobei
eine Halterung (21) für das Behältnis (11) vorgese-
hen ist, das eine Austrittsöffnung (22) aufweist, in
der ein Sieb (23) angeordnet ist, welches das Medi-
um (12) an einem Austritt aus dem Behältnis (11)
hindert, wobei die Abgabeöffnung (19) dem Sieb (23)
benachbart angeordnet ist, derart, dass das Sieb
(23) mit dem aus der Abgabeöffnung (19) tretenden
Wasser (50) beaufschlagbar, insbesondere be-
sprühbar, ist, wobei infolge einer Beaufschlagung
des Siebes (23) Medium (12) in dem Wasser (50)
lösbar ist, und das gelöste Medium als Lösung (24)
dem Zielgerät (13) zuführbar ist, und weiter umfas-
send eine Auffangvorrichtung (26) zur Aufnahme der
Lösung (24) und zu deren Weiterleitung, insbeson-
dere unter Zuhilfenahme einer Schlauchleitung (27)
an das Zielgefäß, wobei die Auffangvorrichtung (26)
einen Trichter (28) umfasst, der unterhalb des Sie-
bes (23) und unterhalb der Abgabeöffnung (19) po-
sitioniert und berührungsfrei von der Abgabeöffnung
(19) und berührungsfrei von dem Sieb (23) beab-
standet, angeordnet ist, und der eine Trichteröffnung
(52) mit einer lichten Weite (30) aufweist, die die Ab-
messungen (33) der Austrittsöffnung (22) in dem Be-
hältnis (11) übersteigt.

2. Dosiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abgabeöffnung (19) von ei-
ner Sprühdüse (20) bereitgestellt ist.

3. Dosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abgabeöffnung (19) in-
nerhalb der lichten Weite (30) des Trichters (28) an-
geordnet ist.

4. Dosiereinrichtung nach einem der vorangegangen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
freier Rand (29) des Trichters (28) unterhalb der Ab-
gabeöffnung (19) angeordnet ist.

5. Dosiereinrichtung nach einem der vorangegangen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der Auffangvorrichtung (26) und dem Zielge-
rät (13) eine Pumpe (35), insbesondere eine
Schlauchpumpe, zur Förderung der Reinigungslö-
sung (24) zu dem Zielgerät (13) angeordnet ist.

6. Verfahren zum Betreiben einer Dosiereinrichtung
(10), insbesondere einer Dosiereinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, umfassend die folgen-
den Schritte:

a) Bereitstellen einer Steuerung (15) der Dosier-
einrichtung (10),
b) Ansprechen eines Ventils (16) an einer Was-
serleitung (17) mittels der Steuerung, um eine
vorgegebene Menge an Wasser (50) über eine
Abgabeöffnung (19) abzugeben, und um mit
dem aus der Abgabeöffnung tretenden Wasser
ein Sieb (23) zu beaufschlagen, das in einer
Austrittsöffnung (22) eines Behältnisses (11)
angeordnet ist,
c) Lösen von einem oberhalb des Siebes (23)
angeordneten Medium in dem Wasser (50) und
Bereitstellen einer Reinigungslösung (24),
d) Auffangen der Reinigungslösung (24) in einer
Auffangvorrichtung (26) und Weiterleitung zu ei-
nem Zielgefäß (13), wobei die Auffangvorrich-
tung einen Trichter (28) umfasst, der unterhalb
des Siebes (23) und unterhalb der Abgabeöff-
nung (19) positioniert und berührungsfrei von
der Abgabeöffnung (19) und berührungsfrei von
dem Sieb (23) beabstandet, angeordnet ist, und
der eine Trichteröffnung (52) mit einer lichten
Weite (30) aufweist, die die Abmessungen (33)
der Austrittsöffnung (22) in dem Behältnis (11)
übersteigt.

7. System (53a, 53b) zur Dosierung und Zuführung ei-
nes Mediums (12) aus einem Behältnis (11) zu ei-
nem Zielgerät (13), umfassend eine Dosiereinrich-
tung (10) mit einer Steuerung (15), eine Wasserlei-
tung (17) mit einem Ventil (16), das von der Steue-
rung (15) ansprechbar ist, eine Abgabeöffnung (19)
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an der Wasserleitung, durch die hindurch bei einer
Öffnung des Ventils (16) Wasser (50) austreten
kann, eine Halterung (21), an der das Behältnis (11),
mit einer Austrittsöffnung (22) nach unten gerichtet,
anordbar ist, wobei in der Austrittsöffnung (22) des
Behältnisses ein Sieb (23) angeordnet ist, wobei das
Sieb das Medium, insbesondere einen pulverförmi-
gen oder blockförmigen Feststoff, an einem Austritt
aus dem Behältnis hindert, wobei die Abgabeöff-
nung (19) der Wasserleitung (17) dem Sieb (23) be-
nachbart angeordnet ist, und wobei aus der Abga-
beöffnung (19) austretendes Wasser (50) das Sieb
beaufschlagt, insbesondere besprüht, und infolge ei-
ner Beaufschlagung des Siebes Medium in dem
Wasser (50) lösbar ist, wobei eine Auffangvorrich-
tung (26) zur Aufnahme der so bereitgestellten Rei-
nigungslösung (24) vorgesehen ist, wobei die Auf-
fangvorrichtung einen Trichter (28) umfasst, der un-
terhalb des Siebes (23) und unterhalb der Abgabe-
öffnung (19) positioniert und berührungsfrei von der
Abgabeöffnung (19) und berührungsfrei von dem
Sieb beabstandet, angeordnet ist, und der eine
Trichteröffnung (52) mit einer lichten Weite (30) auf-
weist, die die Abmessungen (33) der Austrittsöff-
nung (22) in dem Behältnis übersteigt.

8. Dosiereinrichtung (10) zur Dosierung und Zuführung
eines Mediums (12) aus einem Behältnis (11) zu we-
nigstens einem Zielgerät (13), insbesondere zu einer
Geschirr-Spülmaschine, umfassend eine Steuerung
(15), mit der ein Ventil (16) an einer Wasserleitung
(17) ansprechbar ist, um eine vorgegebene Menge
an Wasser über eine Abgabeöffnung (19) abzuge-
ben, wobei eine Halterung (21) für das Behältnis (11)
vorgesehen ist, das eine Austrittsöffnung (22) auf-
weist, in der ein Sieb (23) angeordnet ist, welches
das Medium (12) an einem Austritt aus dem Behält-
nis hindert, wobei die Abgabeöffnung (19) dem Sieb
(23) benachbart angeordnet ist, so dass das Sieb
mit dem aus der Abgabeöffnung tretenden Wasser
(50) beaufschlagbar, insbesondere besprühbar, ist,
wobei infolge einer Beaufschlagung des Siebes (23)
Medium in dem Wasser (50) lösbar ist, und das ge-
löste Medium in Form einer Reinigungslösung (24)
dem Zielgerät (13) zuführbar ist, und umfassend eine
Auffangvorrichtung (26) zur Aufnahme der Reini-
gungslösung (24) und zu deren Weiterleitung an das
Zielgefäß (13) unter Zuhilfenahme einer Leitung, ins-
besondere einer Schlauchleitung (27), wobei zwi-
schen der Auffangvorrichtung (26) und dem Zielge-
rät (13) eine Pumpe (35), insbesondere eine
Schlauchpumpe, zur Förderung der Reinigungslö-
sung (24) zu dem Zielgerät angeordnet ist.

9. Dosiereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auffangvorrichtung (26)
und/oder ein Trichter (28) der Auffangvorrichtung
und/oder ein Auslass (37) der Pumpe unterhalb ei-

nes Einlasses (38) an dem Zielgerät (13) für die
Schlauchleitung (27) angeordnet ist.

10. Dosiereinrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auffangvorrichtung (26)
einen Trichter (28) umfasst, der unterhalb des Sie-
bes (23) und unterhalb der Abgabeöffnung (19) po-
sitioniert und berührungsfrei von der Abgabeöffnung
und berührungsfrei von dem Sieb beabstandet, an-
geordnet ist, und der eine Trichteröffnung (52) mit
einer lichten Weite (30) aufweist, die die Abmessun-
gen (33) der Austrittsöffnung in dem Behältnis über-
steigt.

11. Verfahren zum Betreiben einer Dosiereinrichtung
(10), insbesondere einer Dosiereinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 8 bis 10, umfassend die folgen-
den Schritte:

a) Bereitstellen einer Steuerung (15) der Dosier-
einrichtung (10),
b) Ansprechen eines Ventils(16) an einer Was-
serleitung (17) mittels der Steuerung, um eine
vorgegebene Menge an Wasser (50) über eine
Abgabeöffnung (19) abzugeben und um mit
dem aus der Abgabeöffnung tretenden Wasser
(50) ein Sieb zu beaufschlagen, das in einer
Austrittsöffnung (22) eines Behältnisses (11)
angeordnet ist,
c) Lösen von Teilen eines oberhalb des Siebes
(23) angeordneten Mediums (12) und Bereitstel-
len einer Reinigungslösung (24),
d) Auffangen der Reinigungslösung in einer Auf-
fangvorrichtung (26) und Weiterleitung zu einem
Zielgefäß (13),
e) wobei zwischen der Auffangvorrichtung (26)
und dem Zielgerät (13) eine Pumpe (35), insbe-
sondere eine Schlauchpumpe, zur Förderung
der Reinigungslösung (24) zu dem Zielgerät
(13) angeordnet ist.

12. System (53b) zur Dosierung und Zuführung eines
Mediums (12) aus einem Behältnis (11) zu einem
Zielgerät (13), umfassend eine Dosiereinrichtung
(10) mit einer Steuerung (15), eine Wasserleitung
(17) mit einem Ventil (16), das von der Steuerung
(15) ansprechbar ist, eine Abgabeöffnung (19) an
der Wasserleitung (17), durch die hindurch bei einer
Öffnung des Ventils (16) Wasser (50) austreten
kann, eine Halterung (21), an der ein Behältnis (11)
mit einer Austrittsöffnung (22) nach unten gerichtet
anordenbar ist, wobei in der Austrittsöffnung (22) des
Behältnisses (11) ein Sieb (23) angeordnet ist, wobei
das Sieb (23) ein Medium (12), insbesondere einen
pulverförmigen oder blockförmigen Feststoff, an ei-
nem Austritt aus dem Behältnis (11) hindert, wobei
die Abgabeöffnung (19) der Wasserleitung (17) dem
Sieb (23) benachbart angeordnet ist, und wobei aus
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der Abgabeöffnung (19) austretendes Wasser (50)
das Sieb (23) beaufschlagt, insbesondere besprüht,
und infolge einer Beaufschlagung des Siebes (23)
Medium (12) in dem Wasser (50) lösbar ist, wobei
eine Auffangvorrichtung (26) zur Aufnahme der so
bereitgestellten Reinigungslösung (24) vorgesehen
ist, wobei zwischen der Auffangvorrichtung (26) und
dem Zielgerät (13) eine Pumpe (35), insbesondere
eine Schlauchpumpe, zur Förderung der Reini-
gungslösung (24) zu dem Zielgerät (13) angeordnet
ist.
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